
68. Rheinischer Provinziallandtag, Protokoll der 1. Sitzung am 23. Juni 1924.

Molstolle
zu den Sitzungen des b8. Rheinischen provinziallandtages.

Me ZltzlMg.
Verhandelt im Sitzungssaal des Stiindehanses in Düsseldorf,

Montag, den 23. Juni 1924.

Nach Teilnahme an dem in beiden Hauptkirchen abgehaltenen Festgottesdienste versam¬
meln sich die Mitglieder des auf heute einberufenen 68. Provinziallandtags gegen 12 Uhr im
^itzungssaale des Ständehauses.

Der Etantslommissar, Staatssekretär Dr. ,M e i st e r, eröffnet den Landtag mit einer
Ansprache (vcrgl. den stenographischen Bericht).

AIs das an Jahren älteste Mitglied des Provinziallandtags wird der Abgeordnete, Ge¬
heime Ecmitätsrat Dr. Olbertz aus der Reihe der Anwesenden ermittelt. Der Abgeordnete
übernimmt als Alterspräsident den Vorsitz mit einer Ansprache (vergl. den stenographischen Be¬
richt) und beruft die beiden jüngsten Mitglieder des Provinziallandtags, die Abgeordneten N n a b
und Schroeoer, als Schriftführer und Stimmzähler.

Bei der auf Anordnung des Alterspräsidenten stattfindenden Auszählung des Pro¬
vinziallandtags ergibt der Namensaufruf die Nuwescuheit von 139 Mitgliedern und damit die
Beschlußfähigkeit der Versammlung.

Der Altersuor sitz ende fordert nunmehr die Versammlung auf, zur Wahl eines Vorsitzenden zu schreiten.

Abgeordneter Knab erhebt Einspruch gegen die Wiederwahl des ' Reichsministrrs
Dr. Juries als Vorsitzender des Provinziallandtags. Bei der alsdann erfolgten Stiimm
zettelwahl wird Abgeordneter Dr. Zaires mit 112 Stimmen gewählt.

Der Gewählte nimmt die Wahl an.
Auf Vorschlag aus dem Hause werden die Nbgeorduetcn Ullcnbaum und

Dr. Sanken als 1. und 2. Stellvertreter wiedergewählt.
Die Gewählten nehmen die Wahl an.
Der Abgeordnete Dr. Iarres übernimmt den Vorsitz, dankt für das ihm durch die

Wahl erwiesene Vertrauen und dankt ferner oem Altcrsvorsitzenden für die umsichtige Ge¬schäftsführung.

Der Vorsitzende richtet eine Ansprache an das Haus <uergl. den stenographischen Bericht).
Der Aeltestenrat schlägt die Abgeordneten Elf es, v. Stedman, Hauct und Nnab

als Beisitzer vor. Abgeordneter Knab lehnt das Amt ab. An seine Stelle wird Abgeordneter
Dr. Fischer in Vorschlag gebracht. Die Versammlung ist einverstanden.

Die Gewählten nehmen die Wahl an.
Beisitzer für die weitere Sitzung sind die Abgeordneten Elf es und Haucl.
Der Vorsitzende macht dem Staatskommissai die Mitteilung, daß der 68. Rheinische

PiouinzillllllNdtag sich durch die Wahl seines Vorstandes zusammengesetzt hat.
Oberpräsident Fuchs übermittelt dem Provinziallandtage telegraphisch die besten

Wünsche. Der Vorsitzende wird ermächtigt, ihm die Grüße des Pruvinziallandtags mit dem
Wunsche baldiger Rückkehr telegraphisch zu übersenden.

Seit der letzten Tagung sind die Abgeordneten Oelonumierak Lensing und Gutsbesitzer
Vell scheidt gestorben. Die Versammlung ehrt das Andenken an die Verstorbenen durch Er¬heben von den Sitzen.

Ferner sind die Abgeordneten Oberstudiendireltor Dr. Neuen dorff und Ritterguts¬
besitzer Freiherr von Plettenberg-Mehrum infolge Mandatsniederlegung aus dem
Pruvinziallandtag ausgeschieden.
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An Stelle der Ausgeschiedenen sind nach den Wahlvorschlägen in das Haus neu einge¬
treten: Verwaltnngsoberinspeltor Reinirtens in Fichtenhain, Kaufmann Karl Linder
in Remscheid, Verbandsgeschäftsfühier, Syndikus Adolf Möh I enbeck in Werfen uud Gärtner
Ernst Echroeder in Nrefeld.

Der Vorsitzende heißt die neuen Mitglieder herzlich willkommen.
Ihre Verhinderung an der Tagung haben angezeigt die Abgeordneten: Gertner,

Dr. Noldschmidt, Koch (Remscheid), Lenze, Steidl, Weber (Kran), Meyers,
Wieber, Wolters, Ziegler, Konnertz und Wal I raf.

Außer den bereits übersandten Drucksachensind noch eingegangen:
1. Bericht und Antrag des Prouinzialausschusscs, betreffend den Ablauf der Dienstzeit des

Landesrats Appclius,
2. Bericht und Antrag des Pruuinzialnusschusses, betreffend einen Nachtrag zum Haus¬

haltsplan der Prouinzialuerwaltung für das Rechuuugsjahr 1924,
3. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend Beteiligung des Prouinzial-

verbandes an einer Hilfsaltion für die durch die Unwetterkatastrophe von, 8. Juni 1924
Geschädigten,

4. Bericht des Provinzialausschusses über die Beteiligung des Rheinischen Provinzialverban-
des an der errichteten Aktiengesellschaft „Westerwald-Viüche" in Bonn.
Diese Anträge werden den zuständigen Fachausschüssen überwiesen.
Zur Frage der geschäftlichenBehandluug der eingegangenen Vorlagen schlägt der Vor¬

sitzende im Einvernehmen mit dem Aeltestenrat vor, nach Erledigung der formalen Geschäfte
eine Pause eintreten zu lassen und um 3 Uhr zu einer zweiten Vollsitzung wieder zusammen¬
zutreten. In dieser Sitzung wird der Landeshauptmann seinen Etatsbericht erstatten und dabei
gleichzeitig auch die übrigen Vorlagen in den Kreis seiner Erörterungen einbeziehen. Morgen
vormittag 9'/, Uhr soll dann die allgemeine Aussprache über den Haushaltsplan und die übri¬
gen Punkte stattfinden, so daß dann nach dieser Aussprache die sämtlichen Vorlagen mit Aus¬
nahme der Drucksame 2, die durch Kenntnisnahme für erledigt zu erklären ist, an die Fachaus¬
schüsse gehen. Bei der Generaldebatte kann jede Fraktion 2 Redner stellen. Die Rededauer
für jede Fraktion wird auf 1>/, Stunden bemessen.

Die Versammlung ist mit diesen Vorschlägen einverstanden.
Der Vorsitzende macht sodann noch davon Mitteilung, daß der langjährige Protokoll¬

führer in den Vollsitzungen, Laudesuerwaltungsrat Da hm mit dem 1. April d. Is. aus dem
Dienst geschieden ist. Der Vorsitzende erhält die Ermächtigung, ihm die Grüße des Provin-
ziallandtages zu übermitteln.

(Schluß der Eitzuug 1 Uhr 15 Minuten.)
Der Vorsitzende: Die Schriftführer:

I>. Iarres. A. H a u ck, W. Elf es.

IllWg
im Sitzimgssaale des Stimdehauscs in Düsseldorf,

Montag, den 23. Juni 1924.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzuug um 3 Uhr 15 Minuten.
Schriftführer jind die Abgeordneten u. Stedman und H a u ck.
Der Vorsitzende teilt zunächst mit, daß Herr Rektor Stein meyer den Abgeordneten

Karten für die Freilichtbühne für heute, Dieustag und Mittwoch abends zur Verfügung ge¬
stellt hat, die im Landtagsbüro bis 6 Uhr nachmittags in Empfang genommen werden können.

Eingegangen sind die nachstehenden Anträge der Eozialdemotrntischen Partei:
1. zu der Anweisung für die Verwaltung der Rheinischen Provinzial-Fürsorgeerziehungs-

anstalten (Druclsachen-Nr. 18) lautend:
Der Absatz 4 des 8 3 wird gestrichen. An seine Stelle tritt:
„Die in der Anweisung für die Ausführung der Fürsorgeerziehung gegebenen Bestimmun¬

gen über schultechnische Einrichtungen sind maßgebend."
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2. zur Anweisungfür die Ausführung der Fürsorgeerziehung,lautend:
In der Anweisung ist nachfolgender Paragraph aufzunehmen:
„Erziehung und Unterricht in den Anstalten haben staatsbürgerlicheGesinnungim Geiste

der republikanischen Reichsuerfassungzu pflegen. Die Schüler sind im Gedanken der Vülterver-
sohnung zu erziehen. Staatsbürgerkunde ist Pflichtfach im Volts- und Verufsschuluntcrricht.Bei
der Entlassung aus der Anstalt ist den nicht mehr schulpflichtigen Zöglingen ein Abdruck der
.'leichs- und Etaatsverfassung auszuhäudigen."

3. zu der Anweisung für die Ausführung der Fürsorgeerziehung(Drucksachen-Nr. 17),

Der § ? erhält in seinem eisten Abschnitt folgende Fassung:
„Die Beaufsichtigung der untergebrachtenZöglinge erfolgt durch den Landeshauptmann,

der sich zu diesem Zwecke bei FcimilienzöglingenErziehungs-Iuspettoren und der Jugendämter
bediene,,kann. Die bisherigen Fürsorger reichen vorläufig ihre Berichte durch die Jugendämter
ein uud unterstehenaußer dem Landeshauptmann auch der Aufsicht der Jugendämter. Die
Bestellung neuer Fürsorger erfolgt durch die Jugendämter im Einvernehmenmit dem Landes¬
hauptmann, soweit nicht die Jugendämter die Fürsorgertätigleit durch ihre Beamten ausführen

4. zu Drucksachen-Nr.17. betreffend Ausführung der Fürsorgeerziehung:
Der 8 4 des Vorschlages wird, wie folgt, ergänzt:
„Der Schule des Unterbringungsortes ist ein ausreichenderAuszug aus den Personal¬

akten des Zöglings zu übermitteln."
5 Der 68. Rheinische Provinziallanotag wolle beschließen:

i^ o ^ ^ Prooinzialverband auf Grund der Neichsuerordnungüber Fürsorgepflicht
m. ?„ r ^ <^"!" ben oazu ergaugeuen Auöführungsbestimmungenübertragenen allgememen

und Hinterblicb.nenfürsorqe. der Sozial-, Kleinrentner- und
sowie der Wochenfürsorge.der Fürsorge für hilfsbedürftige Minder-

ühnge und der Armenfür,orgeist ein Piovinzial-Wohlfahrtsamt bzw. eine Landesfürsorgestellezu
V s,f .^"5 -prmunzial-Wohlfahrtsamt soll eine möglichsteinheitlicheZusammenfassungder
^oyifahrtspslcge erstreben uud auch die dem Provinzialuerband als Landesfürsorgeuerband
m - f <m'.. r '' «' ^^ Neichsverordnung über Fürsorgepflichtobliegende Aufgabe, für seinen
f s it Mittelpunkt der öffentlichenund Bindeglied zwischen öffentlicher und privater Nohl-
l")r-spfiege zu sein erfüllen. Zur Erreichuug des letzterenZweckes ist beim ProvinzmI-Wohl-
5^ f?- "" "ursorgeausschuh zu bilden der möglichst gleichmäßig aus Vertretern der Hilfs-
oeourfngen. der privaten Wohlfahrtspflege und der Bezirksfüriorgeuerbändezusammengesetztist.
V?rlii.,^ ^"/ Landeshauptmann wird beauftragt, mit den preußischenStaatsbehörde,, in
li^.n ^"n ^ .ü ^"'. "'" "" ^°ben- und Gegeneiuaudeiarbeitenvon Selbstverwaltungund staat¬
lichen Stellen für die Zukunft zu vermeiden."
regieruna- Provinziallanotag beschließt nachstehende Eingabe an die preußische nnd Ncichs-

».^,",iV/^ ,3^^""«^ ?". ^werbslosenfürsurge ist. solange diese Materie nicht durch ein
' ^""'g ' Ges tz über Arbettslosenversicherunggeregelt ist, den Arbeitsnachweisen und Laudes-

arbeitsamtern als Selb tverwaltungsangelegenheit zu übertragen. Zun, Zwecke des Ausgleichs
U'.d.^".^«5^meinschaften auf provinzieller Grundlage zu bilden Die Beiträge werden ein¬
heitlich für die Movmz durch die Verwaltungsausschüsseder Landesarbeitsämter festgesetzt. Die
so aufkommendenMitte, werden nach den Bedürfnissen auf die Bezirke verteilt." '
^ 7. zu der Anweisung für die Ausführung der Füriorgeerziehung (Drucksachen-Nr. 1?).

Der § 5 erhält folgenden Zusatz:
„Den Voltsschulunterrichtin Anstalten erteilen Lehrkräfte,welche die Befähigung zur Aus¬

übung dieses Amtes nach den allgemeinverbindlichen Vorschriften nachgewiesenhaben. Der Volts-
lümlilnteriichtwird nur in Klassen erteilt, deren Besetzungdie Zahl 40 nicht übersteigendarf.
",e Schwachbegabten weiden Hilfsschultlassen zugeteilt^ die den gesetzlichen Bestimmungenzu ent¬
sprechen haben. Verufsschul-und fachschulmäßigerUnterricht ist hauptamtlich nur uou Lehr¬
haften zu erteilen, die den allgemein vorgeschriebenen Befähigungsnachweiserbracht haben. Für
M^,. ge Mit nicht ausreichender Vollsschulbildungwird Förderuuterrichteingerichtet.Häufige
Wechsel in der Familienunterbringung ist im Interesse der Stetigkeit uud Gleichmäßigkeit'derBe-
Ichulung möglichst zu vermeiden.
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Entsprechend der vorgesehenen scelsorgerischen Einwirkung auf die katholischen und evan¬
gelischen Zöglinge ist den Zöglingen, die diesen Bekenntnissen nicht angehören, nach Möglich¬
keit iebenstundlicher Unterricht, von geeigneten Kräften zu erteilen.

Die Arbeit, zu der die Zöglinge herangezogen weiden, ist nicht nur vom wirtschaftlichen
Standpunkt, sondern vor allen Dingen als Erziehungsmittel zu werten und entsprechend zn
organisieren."

Diese Anträge werden dem Prouinzialausschus; und den zustäudigeu Fachausschüssenüber¬
wiesen.

Der Provinziallandtag nimmt den Bericht des Landeshauptmanns zum Haushaltsplan
der Pruuinzialverwaltuug nebst den Einzelhaushaltsplänen für das Rechnungsjahr 1924 und
zu den sonstigen Vorlagen der Verwaltung entgegen.

Die nächste Sitzung wird auf Dienstag vormittag 9> .. Uhr anberaumt. Tagesordnung:
Sämtliche den Abgeordneten zugegangenen Vorlagen.

(Schluß der Sitzung 4 Uhr 20 Minuten.)
Der Vorsitzende: Die Schriftführer:

Dr. Inrres. u. S t e d m a n. A. H a u ck.

Mitte ZUng
im Eitzungssaale des Ständehanses in Düsseldorf,

Dienstag, den 24. Inni 1924.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 9 Uhr 40 Minuteu.
Die Protokolle der 1. und 2. Sitzung liegen auf dem Tische des Hauses offen.
Schriftführer für heute sind die Abgeordneten Dr. Fischer und H a u ck.
Der Vorsitzende macht folgende (geschäftliche Mitteilungen:
Die Fachausschüsse haben sich gestern zusammengesetzt. Das Verzeichnis der Ausschüsse

liegt auf den Plätzen. Es wird dahin'geändert, das; an Stelle von Fran Plum Frau Appel
und an Stelle des Freiherrn v. S a l i's - S o g l i o Abgeordneter Gessinger tritt.

Die Zeitschrift des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Heimatschutz ist an die
Abgeordneten verteilt.

Neue Eingänge:
1. Bericht und Antrag des Provinzinlausschusses, betreffend den Verlauf des Landarmen-

Hauses zu Trier,- geht an den III. Fachausschuß.
2. Gesuch des Westfaleubundes in Langerfeld-Barmen, die Bestrebungen der Gemeinden

Langerfeld und Nächstebreck,selbständig zu bleiben und znr alten angestammten Provinz
zurückkehren zu dürfen, an maßgebender Stelle zu unterstützen,- wird dem l. Fachausschuß
überwiesen.

3. Gesuch des Studienrats Krott in München, in welchem er den Provinziallandtag bittet,
sich für ihn bei der Reichsentschädigungsstelle in Kassel zu verwenden, damit er zu seinem
Rechte komme.

Der Provinziallandtag ist für diese Angelegenheit nicht zuständig, und es erhält
deshalb der Vorsitzende die Ermächtigung, dieses Gesuch an die zuständige Fürsorgestello
abzugeben.

4. Antrag des Abgeordneten Dr. H e ß u. a., bei der Staats- bzw. Neichsregierung dahin
vorstellig zu werden, daß der rheinischen Winzerschaft jede Hilfe in ihrer gefährlichen
Rotlage schleunigst zuteil wird; geht an den V. Fachausschuß.
Der Provinziallandtag nimmt sodann die Erklärungen der einzelnen Fraktionen zu dem

Haushaltsplan der Provinzialverwaltung uud zu den sonstigen vorliegenden Drucksachen ent»
gegen. (Vergl. den stenographischen Bericht,)

Um 2 Uhr tritt eine Pause ein.
Die Sitzung wird wieder eröffnet um 3 Uhr 55 Minuten.
Schriftführer sind Dr. Fischer und Elf es.
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Der Vorsitzende teilt zunächst mit, daß eine Resolution der Delegierten-Konferenz des
Rheinisch-Westfälischen Vollsbundes in Düsseldorf vom 15. Juni 1924 eingegangen sei, die zur
Verlesung kommt. " > ^' ».>.,,,.,

Der Provinziallandtag geht über diese Eingabe mit dem Ausdrucke der Verachtung
gegen die landesverräterischen Bestrebungen des sogenannten Volksbundes zur Tagesordnung über.

An weiteren Eingängen sind zu verzeichnen:
i. Gericht und Antrag des Provinzialansschusses, betreffend Errichtung eines Lanoes-

lugenoamts der Nheinprouinz; w>ird dem ll. Fachausschuß überwiesen.
^. Antrag des Abgeordneten Graf Adelmann u. a auf Ausdehuung der für die Un¬

wetterkatastrophe vom 8. Juni d. I. beabsichtigten Beteiligung des Prouinzialuerbandes
auf die im Stadt- und Landkreise Bonn durch das Unwetter vom 19. Mai d. I. ange-
richteten Schäden. Geht an den I. und V. Fachausschuß.

^. Antrag des Abgeordneten v. 2 tedman u. a. dahingehend, daß von der Reichs- und
^taatsregierung zur Behebung der Notstände des rheinischenWeinbaues aus den Mitteln
der Rcntenbanl langfristige Darlehen flüssig gemacht werden. Der Antrag geht an den
v. Fachausschuß.

^ 3"^-5^ abgeordneten Dichgansn. a. auf Gewährung einer Beihilfe für das Augu-
UuulZMN und das Mütter- und Sänglinasheim des Belgischen Diakonissen-Mutterhauses
in ^verseld Der Antrag wird dem l. und II. Fachausschuß überwiesen.

^ „ I°6 der Fraktion der Kommunistischen Partei dahingehend, die Reichsregierung zu
^«« ^' /"""zuglich gesetzgeberischeSchritte zum Erlaß einer Amnestie für alle püliti-
»chen Gefangenen zu unternehmen.
3^^?.Ä^ ?"^"6 s°ll dem Provinziallandtag in der Vollsitzung von Donnerstag zur
Beschlußfassung vorgelegt werden.
reai^,?n^^. ^/"'"w' Freiherr von Loc! u. a. dahingehend, die Staats- nnd Reichs-
Ä amn5nb ,.^ !''"' /''7'''^ ^Hilfsmaßnahmen zur Verhütung des wirtschaftlichen

Landwirtschaft zu ergreifen. Der Antrag geht an den V. Fach-

unl, d.^s..^Ä"^'"^"^^ "/'""^ l°dann die weiteren Erklärungen der einzelnen Fraktionen
^^''bc.uptmanns entgegen. <Vergl. den stenographischen Bericht.)

ausschulen überwiesen. " ^^'°"""^ verzeichneten Vorlagen werden den zuständigen Fach-
Die nächste Sitzung wird anf Donnerstag, vormittag 9". Uhr. anberaumt.
Tagesordnung: Sämtliche Vorlagen. '

(Schluß der Sitzung 5 Uhr 45 Minuten.)

Der Vorsitzende: ^, ^ .......
Nr. Carres ^' Schnftfuhrer:

^ ' Dr. Fischer. A.Hauck. W.EIfes.

Zierte Zitzung
im Sitzungssäle des Ständehanses in Düsseldorf,

Donnerstag, den 26. Juni 1924.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 10 Uhr 12 Minuten
Das Protokoll der 3. Vollsitzung liegt auf dem Tische des Hauses offen.
Schriftführer ,ind tue Abgeordneten Elfes und von Ttedman

N.:^ Vorsitzende teilt zunächst mit. daß Zeitungsnachrichten zufolge der Präsident des
^3.^^ '." der Dienstag-Sitzung bekannt gegeben haben soll, daß von, Rheinischen Provin-
iauandtag ein Telegramm eingegangen ,ei. in dem auf die furchtbaren Schäden des Unwetters

M^^"> ?'"' .^ Düsseldorf am eisten Pfingsttage heimgesuchthat und in dem um schnelle
"oyilfe gebeten wird. Diese Zeitungsnotizen beruhen auf einen Irrtum, da. wie festgestellt,
nil^. ^egramm '"cht """i Rheinischen Provinziallandtag, sondern vom PiovinzialuerbaNd rhei¬
nischer Gemnsezüchter in Düsseldorf ausgegangen ist.
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Eingegangen sind:
1. Antrag der S. P. D.-Fraltion, betr. KIciuwohnungsbau,
2. Antrag der Zeutrumsfrattiou zum Antrag der E. P. D.-Fraltion, betr. Erwerbslosen-

fürsurge.
Beide Anträge gehen an den Provinzialausschuß und au den I. Fachausschuß.

Gegenstand der Tagesordnung:
1. Feier der tausendjährigen Zugehörigfeit des Gebietes der

Rheinprouinz zu Deutschland.
Der Provinzialausschuß beantragt:
„Der Prouinziallandtag wolle beschließen: der Provinzialausschuß wird beauftragt, in Ver¬

bindung mit dem Präsidium des Provinziallnudtages die vorbereitenden Schritte zur feierlichen
Vegehuug der tauseudjährigen Zugehörigkeit des heutigen Gebietes der Nheinprovinz zu
Deutschland im Jahre 1925 zu treffen."

Der I. Fachausschuß beautragt hierzu, daß bei den vorbereitenden Beratungen das Büro
des I. Fachausschusses, evtl. der gesamte l. Fachausschuß, zuzuziehen ist.

Der Prouinziallandtag beschließt in diesem Sinne.
2. Uebernahme einer weiteren Stammeinlage bis zum Betrage

von 150000 EM. bei der Rheinischen W o h u u n g sf ü r s o r g e, N. m. b. H.,
Düsseldorf.

Entsprechend dem Antrage des Prouinzialausschusses und des I. Fachausschusses ermäch¬
tigt der Prouinziallandtag den Provinzialausschuß, die Beteiligung an der Rheinischen Muh-
uuugsfülsoige-Gesellschaft um einen Betrag bis zu 150 000 GM. zu erhöhen. Die Summe
ist vorschußweise bei der Landesbaut aufzunehmen- wegen der Deckung sieht der Prouinzial¬
landtag demnächst weiteren Vorschlägen entgegen.

3. Bewilligung einer Beihi I fevon 5000 GM. zum Ausbau der Burg
Hamm erst ein bei R heinbroh I un d e i ner solchen von 3000 GM. zum Aus -
b a u d e r Fr e u s b u r q a. d. S i e g zu z en t r a I e n Jugendherbergen.

In Uebereinstimmung mit dem Provinzialausschuß uud dem I. Fachausschuß bewilligt der
Prouinziallandtag in Abänderung seines Beschlusses vom 14. Juli 1922 den, Zweigausschusse
Rheinland des Verbandes für deutsche Jugendherbergen zum Ausbau der Burg Hammcrstein
als zentrale rheinische Jugendherberge eine einmalige Beihilfe von 5000 GM., sowie ferner
dem Zweigausschuß Sauerland des Verbandes für Deutsche Jugendherbergen zum Ausbau der
Freusburg an der Sieg zu einer zentralen Jugendherberge eine einmalige Beihilfe von 3000
Goldmait.

4. Eingemeindung der westfälischen Amtsgemeinden Langelfeld
und Nächstebleck nach der Stadt Barmen.

Ein Antrag des Westfalenbundes iDiucksacheu-Ni. 27) lautet:
„Der Westfalenbuud, welcheranläßlich der Eingemeindung der westfälischen Amtsgemein-

den Langerfeld und Nächstebrecknach der rheini-schenStadt Barmen ans dem früheren Einge-
meindungsgegner-Ausschuß von Mitgliedern aller Parteien gegründet wurde und
heute über rund 7500 Mitglieder zählt, hat bei den Stadtratswahlen am 4. Mai 1924 unter
der Parole „Los von Barmen" gewählt. Trotz der politischen Zersplitterung dieser Wahlen
es haben etwa 2000 Westfalenbunds-Mitglieder ihren Parteikandidaten gewählt sind auf die
beiden Wahluorschläge des Westfalenbundes für Langerfeld und Rächstebreckzusammcu 5463
Stimmen, mithin 54 v. H. aller abgegebenen Stimmen gefallen. Es kann nun¬
mehr keinem Zweifel mehr unterliegen, daß bei einer einfachen Abstimmung, für oder gegen
Barmen sich eine erdrückende Mehrheit für den Selbständigteitsgedanten und gegen Barmen
ergeben würde.

Diese Stimmung der Bevölkerung ist nicht etwa eine vorübergehende Erscheinung, sie wird
fortdaueru und immer wieder ihr Recht fordern aus folgenden erklärlichen Gründen:

Langerfeld zählte zu den steueiträftigsten Gemeinden des Kreises Tchwelm, ja ganz Preußens.
Die bodenständige Bevölkerung ist uud bleibt urwcstfälisch, seine Grenze an der Wupper ist die
älteste bekannte Vülkergrenze zwischen Franken und Niedersachsen.

Die Eingemeindung, welche mehr als 20 Jahre hindurch entschieden abgewehrt worden
ist, kam nach der Revolution nur durch eine Zufallsmehrheit der Linken, gegen den Willen
der bodenständigen Bevölkerung zustande. Da der westfälische Provinzialausschuß und nach¬
dem der westf gliche Provinziallandtag auf Nruud eingehender Informationen an Ort und
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Stelle zu einer entschiedenen Ablehnung der Eingemeindung gekommen sind, so wird
die dennoch durch Machtspruch von Berlin erfolgte Eingemeindung nach Barmen und nach dem
Rheinland als eine noch nicht dagewesene „Vergewaltigung" eines blühenden Gemeinwesens
empfunden, die niemals hingenommen werden tann.

Es kommt hinzu, daß eine durch Eigennutz und durch politische Einflüsse verleitete Be¬
amtenschaft die Leistungsfähigkeit der beiden Gemeinden vorsätzlichin ein „falsches Licht" gestellt
und sogar das Steuer eher aus der Hand gegeben hat, als die Eingemeindung überhaupt aus-
gesprochen war. Von seinen vielen Versprechungen hat Barmen nichts gehalten. Die steuerlichen
Ansprüche der Stadt Barmen sind dagegen wesentlich höher, der Verkehr mit der neuen Be¬
hörde gestaltet sich weit schwieriger, als unter früheren Umständen.

Wir glauben daher von dem Rheinischen Prouinziallandtag erwarten zu dürfen, daß er
den Bestrebungen der beiden alt w estf ä l i s ch en Gemeinden, selbständig zu bleiben und zur
alten angestammten Provinz zurückkehrenzu dürfen, nicht hemmend gegenüber stehen wird, son¬
dern diese Bestrebungen an maßgebender Stelle unterstützen möchte. Gerade in der heutigen
Zeit müssten solche Bestrebungen von Heimattreuen Westfalen dieselbe Anerkennung und För¬
derung fiuden, als wenn es sich um rheinischeVevüllerungsteile handelte, die in gleicher Lage sind.

Vor allen Dingen müsste das Unrecht, das einer lebenswilligen und Icbensstarten Ge¬
meinde angetan ist, wieder gut gemacht werden. Der Selbständigleitsgedanke wird die gesamte
Bevölkerung nicht zur Ruhe kommeu lassen und lie wird ihre Forderung dem rheinischen Provin-
ziallandtag so lange vorlegen, bis er ihren Wünschen entspricht."

Auf Antrag des I. Fachausschusseserklärt der Provinziallandtaq den Antrag durch Ueber-
gang zur Tagesordnung für erledigt.

5. Ablauf der Dienstzeit des L a n d e s r a t s A p p e l i u s.
^ n.^' - !l"^ ^'" antrage des Provinzialausschusscs und des I. Fachausschusses wählt
?? Hs.. ^"^^^^7 Ä"^" Nvp"w5 ^ i. April 1925 ab auf die Dauer von
inf,^^...' unbeschadet der Vorschriften über die Versetzung der Beamten in den Ruhestand
mioige Erreichung der Altersgrenze, als Landesrat unter folgenden Bedingungen wieder:

" , i7 Zahlte hat d'e Bestimmungen der zurzeit geltenden und der etwa künftig zu er¬
müden Reglements über die dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbcamten als für

sich verbindlich anzuerkennen,- ,, > n
^ l!'^ Z^/.^' "uf Beschluß des Prooinzialausschusses die Geschäfte als Mitglied oder

stelln. Mitglied des Vorstandes der Landesuersicherungsanstalt im Haupt- oder Neben¬
amte zu übernehmen, oder sich bei der Zentralstelle nach Anordnung des Landeshaupt¬
manns insbesondere auch unter einem anderen oberen Beamten, welcher als Abteilunas-
dii'gent fungiert, zu beschäftigen."

^' ?Ä Antrag des I. Fachausschusses wird unverändert angenommen:
verwaltn?« "f,^3<,?^" l°.wie der N achtragshaush altspla n der Haupt¬
verwaltung für das Rechnungsjahr 1924; ^ i-
Nubeo^bäl^ ^«^-"^"ltsplan u n d d er N a ch tr a g s h a u s h a lt s p la n ü b e r
Ruhegehälter und Hinterbliebenenrenten für das Rechnungsjahr 1924;

für das'^ch^ Nr das Landes arb eits- und Berufsamt

>ön?'i^Ä'n^ die Besoldungen und anderen per-
,änlichen Ausgaben der Provinzial b e a m t e n bei der L a n d e s v e r s i ch e-
rung s anst a lt N h elnpro v lnz für das Kalenderjahr 1924-

10 desgleichen der Haushaltsplan für die V e r w a l t u n g s k ° sie n des Ge°
ö^^l'!^^ /^^.""^^ d" Rheinischen landwirtschaftlichen Verufs-
g eno, sensch aft für das Kalenderjahr 1924. , ^ , ^

11. Tätigkeit der Bürgermeister und Gemeindelassen für die Prou.°
Feuerversicherungsanstalt der Nheinprovinz.
,'.»- ^^ Bericht des Prouinzialausschusses über die Tätigkeit der Bürgermeister und Ee-
n emdekassen für die Provinzial-Feuerversicherungsanstalt wird nach dem Antrage des I. Fach¬
ausschusses durch Kenntnisnahme für erledigt erklärt.

12. Auf Vorschlag des I. Fachausschusses wird unverändert angenommen:
Der Haushaltsplan für die V e r w a lt u n g s k o st e n der Prouinzial-

l5euervei,lcherungsanstlllt der Rheinprovinz für das Kalenderjahr 1924;
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13. desgleichen der Haushaltsplan für die Verwaltungskosten der Provin-
zial-Lebensversicherungsanstalt oer Rheinprovinz für das Kalenderjahr 1924!

14. desgleichen der Haushaltsplan für die Verwaltn ngslo st en der Landes-
dank der Rheinprovinz für das Kalenderjahr 1924.

15. Aenderung der Satzung der Prouinzial-Lebensuersicherungs-
an st alt der R h e i n p r o u i nz.

Der Provinziallandtag stimmt auf Antrag des l. Fachausschusses der in, Druck vor¬
liegenden neuen Fassung der Satzung der Piouinzial-Lebensuersicherungsanstalt der Rheinpro-
uinz zu und ermächtigt den Prouinzialausschuß, etwaige von der Nenehmigungsbehürde verlangte
Aenderungen selbständig zu beschließen.

16. Bewilligungen aus Titel V> des .Haushaltsplanes über Kunst
und Wissenschaft für das N ech n n n g s j a h r 1924.

Der Provinziallandtag bewilligt nach dem Antrage des Prouinzialausschusscs und des
I. Fachausschusses aus Titel V> des Haushaltsplans übcr die Förderung von Kunst uud Wissen¬
schaft für das Rechnungsjahr 1924 den Betrag von 129 900 NM. für die in der Vorlage des
Pruuinzialausschusses angegebenen Zweckeund unter den von dem Landeshauptmann näher fest¬
zusetzendenBedingungen und ermächtigt den Prouinzialausschuß über die Verwendung des ver¬
bleibenden Restbetrages von 1990 GM. und die etwa nicht zur Verwendung kommenden Beträge
in Verbindung mit dem unter Titel V- vorgesehenen Betrag von 20 000 GM. zu beschließen.

Der von der T. P. D.-Fraltiun gestellte Antrag, welcher lautet:
„Die angeforderte Summe wird auf 80 000 GM. festgesetzt. Der Prouinzialausschuß

wird ermächtigt, diese Summe entsprechend dem Bedürfnis im einzelnen Falle zu verwenden.
Dem nächsten Provinziallandtag ist über die Verwendung der 80 000 KM. zu berichten,"

sowie der Antrag des Abgeordneten Knab, welcher lautet:
„Die in Titel V ' des Haushaltsplanes für Kunst und Wissenschaft vorgesehenen Mittel

weiden für diesen Zweck gestrichen und dem Haushaltsplan des Hebammenwesens, Titel VI -
zn Zwecken der Säuglingsfürsorge überwiesen,"
weiden abgelehnt.

17. Unverändert angenommen werden auf Antrag des I. Fachausschusses:
Der Haushaltsplan für die Förderung von Kunst und Wissen

s ch af t für das Rechnungsjahr 1924 -
18. desgleichen der Haushaltsplan f ü r d i e P r o u i n z i a l - M u se c n für das Rech

nungsjahr 1924;
19. desgleichen der Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke für das Rechnungs¬

jahr 1924.
20. 1. Genehmigung einer vom P rov inzialaus sch n ß in seiner Sitznnq

vom 7. Mai 1924 übernommenen Bürgschaft
3) für ein der Kriegsbeschädigten- und Vlindenhandwerterstätte, G. m. b. H. in Essen,

durch die Landesbank bewilligtes Darlehen von 10 000 GM.,
!->) für ein der Iosefsgesellschaft für Kiüppelfürsurge iE. V.) zu Vigge i. W. durch

die Landesbank der Rheinprouinz gewahrtes Darlehen in Höhe von 100 000 GM.,
2. Ermächtigung des P r 0 v i n zi a I a u s s ch u s s e s, Bürgschaften bis zur

G e s a m t h ü h e von zwei Millionen GM. gegenüber der Landes¬
bank zu übernehmen für Darlehen an gemeinnützige Einrich¬
tung en . an deren Bestehen der Prouinzialveiband zur Durchführung der ihm ob¬
liegenden Aufgaben Interesse hat.

Der l ll. und I. Fachausschuß nimmt den Antrag an mit der Maßqabe zu 2.. daß statt
2 Millionen 1 Million GM. gesetzt wird.

Abgeordneter Funk beantragt, die Angelegenheit zu 1 d an den Provinzialausschuß zu
verweisen, zwecks Prüfung der Frage des weiteren Ausbaues der Eüchtelncr Anstalt.

Abgeordneter Knab beantragt zn 2., nach dem Worte „Bürgschaften" die Worte ein¬
zufügen, „für kommunale Reueinrichtungen", und die Worte „für Darlehen an gemeinnützige Ein¬
richtungen, an deren Bestehen der Provinzialverband zur Durchführung der ihm obliegenden
Aufgaben Interesse hat", zu streichen.

Abgeordneter Hoff beantragt Streichung der Position 2.
Der Provinziallandtag erhebt unter Ablehnung der entgegenstehenden Anträge die An¬

träge des III. und I. Fachausschusseszum Beschluß.
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21. Aenderung des H 1 des preuß. A u sf ü h r u n g s g e s e tz e s zum Reichs-
I u g e n d w o h I f a h r t s g es e tz v o m 29. März 1924.

In Uebereinstimmung mit dem Provinzialausschuß und dem 14. Fachausschuß faßt der
Provinziallanotag folgenden Beschluß:

„Der Prooinziallandtag steht auf dem Standpunkte, das; der § 1 des prcuß. Ausführuugs»
gcsctzes zuin Reichs-Iugendwohlfahrtsgesetz vom 29. März 1924, durch den die Ausführuug der
Fürsorgeerziehung, welche bisher Eelbstverwaltungsangelegenhcit der Provinzialuerbände war,
zur Auftragsangelcgenheit erklärt wird, verfassungswidrig ist. Provinziallanotag beauftragt den
Provinzialausschuß, die Frage der Verfassungsmäßigkeit zur Entscheidung der zuständigen Stellen
zu bringen.

Auch abgesehen uon der Frage der Verfassnngswidrigleit erhebt der Provinziallanotag
gegen die in dem § 1 des preuß. Ausführungsgesetzes zum Neichs-Iugendwohlfahrtsgesetz zum Aus
druck lommende Beschränkung des Selbstueiwaliungsrechtes der Provinzialuerbände Einspruch."

22. Anträge auf
!>) Errichtung weltlicher F ü r s o r g e e r z i e h u n g s a n st al t c n,
d) Anstcl I ung von 4 F ü r s o rg e e r z i e h u n g s - I u s p e k tu r e n und einer

F ü r s o r g e e r z i e h u » g s - I n s p e t t o r i n.
Entsprechend dem Antrage des Prouinzialausschusses und des II. Fachausschusses wird

nachstehender Beschluß gefaßt-
Zu a: „Piouinzicillandtag hält die Errichtung weltlicher Fürsorgeerziehuugsanstalten in

der Rheiuprovinz bis auf weiteres nicht für erforderlich."
Zu d: „Provinzicillandtag hält die Einstellung uon 4 Fürsorge-Inspektoren und einer

Fürsorge-Inspettoiin nicht für erforderlich und auch mit Rücksicht auf das Beamtenabbaugeseiz und
die Finanzlage des Prouinzialverbandes für nicht angängig."

23. Erlaß einer Anweisung für die Ausführung der Fürsorgeerziehung.
Der Antrag des Provinzialausschusses lautet:
,,Der Prouinziallandtag wolle
ci) der Anweisung für die Ausführung der Fürsorgeerziehung in der im Druck vorliegen¬

den Fassung zustimmen,
Ii) den Pruvinzialansschuß ermächtigen, die seitens der zuständigen Minister etwa in der

Anweisung geforderten Aenderungen vorzunehmen."
Hierzu hat die Sozialdemotratische Fraktion folgende Anträge <Drucksachen-Rr.28) gestellt:

1. „Der § 4 der Anweisung wird wie folgt ergänzt:
Der Schule des Unterbringungsortes ist ein ausreichender Auszug aus den Personalakten

des Zöglings zu übermitteln."
2. Der § 5 erhält folgenden Zusatz:

„Deu Volksschulunterricht in Anstalten erteilen Lehrkräfte, welche die Befähigung zur Aus¬
übung dieses Amtes nach den allgemein verbindlichen Vorschriften nachgewiesen haben. Der
Volksschulunterricht wird nur in Klassen erteilt, deren Besetzung die Zahl 49 nicht übersteigen
darf. Die Schwachbegabten werden Hilfsschulllasseu zugeteilt, die den gesetzlichenBestimmungen
zu entsprechen haben. Berufsschul- und fachschulmäßigcr Unterricht ist hauptamtlich nur von Lehr¬
kräften zu erteilen, die den allgemein vorgeschriebenen Befähigungsnachweis erbracht haben.
Für Zöglinge mit nicht ausreichender Volksschulbildung wird Fürderuntcrricht eingerichtet.
Häufiger Wechsel in der Familienunterbringung ist im Interesse der Stetigkeit und Gleichmäßig¬
keit der Beschulung möglichst zu vermeiden.

Entsprechend der vorgesehenen seelsorgerischenEinwirkung auf die katholischen und evan¬
gelischen Zöglinge ist den Zöglingen, die diesen Vekenntnijsen nicht angehören, nach Möglichkeit
lebenskundlicher Unterricht, von geeigneten Kräften zu erteilen.

Die Arbeit, zu der die Zögliuge herangezogen weiden, ist nicht nur vom wirtschaftlichen
Standpunkt, sondern vor allen Dingen als Erziehungsmittel zu werten und entsprechend zu
organisieren."

3. „In die Anweisung ist nachfolgender Paragraph aufzunehmen:
Erziehung und Unterricht in den Anstalten haben staatsbürgerliche Gesinnung im Geiste

der republikanischen Ncichsuerfassung zu pflegen. Die Schüler sind im Gedanken der Völter-
versöhnung zu erziehen. Staatsbürgerkunde ist Pflichtfach im Volts- und Berufsschulunterricht.
Bei der Entlassung aus der Anstalt ist den nicht mehr schulpflichtigen Zöglingen ein Abdruck der
Reichs- und Staatsverfassung auszuhändigen."
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4. „Der § 7 erhält in seinem ersten Abschnitt folgende Fassung:
Die Beaufsichtigung der untergebrachten Zöglinge erfolgt durch den Landeshauptmann,

der sich zu diesem Zwecke bei Familienzöglingen Erziehungsinspektoren und der Jugendämter be¬
dienen kann. Die bisherigen Fürsorger reichen vorläufig ihre Berichte durch die Jugendämter
ein und unterstehen nutzer dem Landeshauptmann auch der Aufsicht der Jugendämter. Die Be¬
stellung neuer Fürsorger erfolgt durch die Jugendämter im Einvernehmen mit dem Landeshaupt¬
mann/soweit nicht die Jugendämter die Fürsorgertätigtcit durch ihre Beamten ausführen lassen."

Der II. Fachausschuß schlägt folgenden Beschluß vor:
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag des Provinzialausschusses mit der Maßgabe

annehmen, daß
1. der Abänderungsantrag zu § 4 angenommen wird,
2. der Abänderungsantrag zu § 5 dem Provinzialausschuß zur Prüfung und Beschlußfassung

überwiesen wird,
3. hinter ^ 5 ein neuer Paragraph eingeschoben wird:

„Bei der Erziehung und dem Unterricht in den Anstalten sind die Bestimmungen des
Artikels 148, Abs. 1 bis 3, der Reichsuerfnssnng zu beachten.*)
Bei der endgültigen Entlassung aus der Anstalt ist den nicht mehr schulpflichtigeuZöglingen
ein Abdruck der Reichs- und Ttaatsuerfassung auszuhändigen."

4. der Abänderungsantrag zu H ? abgelehnt wird.
Die Tozialdemolratische Fraktion ändert ihren Antrag zum § 5, Satz 4, wie folgt:
„Wenn berufsschul- und fachschulmäßiger Unterricht durch hauptamtliche Lehrkräfte erteilt

wird, müssen diese den allgemein vorgeschriebenen Befähigungsnachweis erbracht haben."
Feiner wird seitens der Sozialdemokratischen Fraktion die von ihr vorgeschlagene Fassung

des H ? wie folgt geändert:
„Die Beaufsichtigung der untergebrachten Zöglinge erfolgt durch den Landeshauptmann,

der sich zu diesem Zweckebei Familienzöglingen Erziehungsinspektoren und der Jugendämter
bedienen kann. Die bisherigen Fürsorger reichen vorläufig ihre Berichte durch die Jugendämter
ein. Die Bestellung neuer Fürsorger erfolgt durch den Landeshauptmann im Einvernehmen mit
dem Jugendamt, soweit nicht die Jugendämter die Fürsurgertätigteit durch ihre Beamten aus¬
führen lassen." s

Der Prouinziallandtag beschließt nach dem Anlrage des ll. Fachausschusses unter Ableh¬
nung der entgegengesetzten Anträge. i

(Vertagung der Sitzung um 1 Uhr 25 Minuten.)
Die Sitzung wird um 3 Uhr 15 Minuten fortgesetzt.
Schriftführer sind die Abgeordneten von Stedman und Dr. Fischer.

24. Erlaß einer Anweisung für die Verwaltung der Rheinischen Pro-
vinzial-Fürsorgeerziehungslln st alten.

Der Provinzialausschuß beantragt:
„Der Provinziallandtag wolle dem vorgeschlagenen Entwurf einer Anweisung für die

Verwaltung der Rheinischen Prouinzial-Fürsorgeerziehungsanstalten mit der Maßgabe seine Zu¬
stimmung erteile«, daß der Provinzialausschuß ermächtigt ist, etwaige, von den zuständigen
Ministern noch geforderte Aenderungen selbständig vorzunehmen."

Hierzu stellt die Sozialdemokratische Fraktion nachstehenden Antrag (Drucksachen-Nr 29):
„Der Absatz 4 des § 3 wird gestrichen. An seine Stelle tritt:
Die in der Anweisung für die Ausführung der Fürsorgeerziehung gegebenen Bestimmun¬

gen über schultechnische Einrichtungen sind maßgebend."
Der II. Fachausschuß schlägt folgenden Veschlußentwurf vor:
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag des Provinzialausschusses mit der Maßgabe

annehmen, daß der Abänderungsantrag der Sozialdemotratischen Fraktion dem Provinzialaus¬
schuß zur Prüfung und Beschlußfassung überwiesen wird."

*) Artikel 148 der Verfassung des Deutschen Reichs, Abs. 1 bis 3:
In allen Schulen ist sittliche Bildung stantebürqerliche Gesinnung, persönliche und beruflicheTüchtlakelt

im Geiste des deutschen Nullßtumsund der Vüllerversühnung zu erstreben.
Beim Unterricht in llffentlichen Schulen ist Bedacht zu nehmen, daß die Empfindungen Andersdenkender

nicht verletzt werden.
^ ^^°^?M"m'«d° u"b. Arbeitsunterrlcht sind Lehrfächerder Schulen, Jeder Schüler erhält bei Beendigung
der Schulpflicht einen Abdruck der Verfassung.
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Die K. P. D.-Fraktion stellt folgenden Nbänderungsantrag:
„In dem neuen Entwurf einer Anweisung für die Verwaltung der Rheinischen Prouinzial-

Fürsorgcanstalten sind im § 3, Satz 4, die Worte „in der Regel" zu streichenuud nach dem Wort
„Lehrer" ist einzufügen bzw. „Inspektoren".

Der Prouinziallandtag erhebt den Antrag des Prouinzialausschusses zum Beschluß mit
der Maßgabe, daß in, H 3, Abs. 4, die Worte „bzw. Fortbildungs-" und „in der Regel" ge¬
strichen und folgender Satz eingefügt wird:

„Falls der Fortbildungsunterricht hauptamtlich erteilt wird, ist er von Lehrkräften zu
erteilen, die den allgemein vorgeschriebenen Befähigungsnachweis erbracht haben."

25. Errichtung eines Landes -Jugendamtes der N h e i n p r o v i n z.
Der Prouinzialausschuß beantragt:
„Prouinziallandtag wolle

1. die vorgeschlagene Satzung des Landes jugenocuntes der Nheinprouinz beschließen,
2. den Provinzialansscknß ermächtigen, vorbehaltlich genauerer Prüfung für vom Landes¬

jugendamt zu fördernde Zwecke der Iugendwohlfahrt bis zu insgesamt 150 ONO Mark
aus Provinzialmitteln zu bewilligen,

3. mit dcr weiteren Ausführung dieses Beschlusses, insbesondere der Vornahme der erforder-
licyen Wahlen den Provinzialnusschuß beauftragen."
Der II. Fachausschuß schlägt folgenden Beschlußentwurf vor (Drucksachen-Nr. 30):
^.Der Provinziallandtag wolle den Antrag mit der Maßgabe annehmen, daß im Be«

schlußentwurf Ziffer 3 nachstehende Fassung erhält:
3. Mit der weiteren Ausführung dieses Beschlusses wird der Provinzialausschuß beauftragt.

Die vom Prouinziallandtag vorzunehmenden Wühlen werden erstmalig durch die Mit¬
glieder des !l. Fachausschusses ausgeführt. Dabei ist< jedes Mitglied berechtigt, sich durch
ein anderes Mitglied des Prouinzinllandtages vertreten zu lassen. Bei der Einladung
zur Wahl sind die vom Provinzialausschuß getätigten Wahlen anzugeben."
Der § 9 der Tatzungen lautet nach den Ausführungen des Berichterstatters im Plenum:
„Der Vorsitzende bzw. sein Stellvertreter hat die Verhandlungen des Landesjugendamtes

vorzubereiten, die Sitzungen zn leiten und die Beschlüssezu vollziehen. Er führt die laufenden
Geschäfte."

Der Prouinziallandtag beschließt dementsprechend.
26. Bildung eines Provinzial-Wohlfahrtsamtes bzw. einer Lande s-

F ü r s o r g e st e l I e. ^
Der Antrag der S. P. D.-FraMon (Drucksachen-Nr. 31) lautet:
„Der 68. Rheinische Provinziallandtag woll? beschließen:
Für die dem Prouinzialuerband auf Grund der Neichsverordnung über Fürsorgepflicht

uom 13. Februar 1924 und den dazu ergaugenen Ausfühlungsbestimmungen übertragenen allge¬
meinen Aufgabcn der Kriegsbeschädigten- und Hinterblicbenenfürsorge, der Sozial-, Klein¬
rentner- uud Schweibcschädigtenfürsorge, sowie oer Wochenfürsorge, der Fürsorge für hilfsbe-
düftige Minderjährige nnd der Armenfürsorge ist ein Prouinzial-Wohlfahrtsamt bzw. eine Lan-
desfürsorgcstelle zu bilden. Das Prouinziai-Wohlfahrlsamt soll eine möglichst einheitliche Zu-
sammcnfassnng dcr Wohlfahrtspflege erstreben und auck die dem Prouinzialuerband als Landes-
fürsorgcverband nach H 5, Abs. 4, der Neichsverordnung über Fürsorgcpflicht obliegende Aufgabe,
für seinen Bezirk Mittelpunkt der öffentlichen und Bindeglied zwischenöffentlicher und privater
Wohlfahrtspflege zn sein, erfüllen. Zur Erreichung des letzteren Zweckes ist beim Provinzial-
Wohlfahrtsamt ein Fürsorgeausschuß zu bilden, der möglichstgleichmäßig aus Vertretern der Hilfs¬
bedürftigen, der privaten Wohlfahrtspflege und der Vezirtsfürsorgeverbände zusammengesetzt ist.

Der Herr Landeshauptmann wird beauftragt, mit den preußischen Staatsbehörden in Ver¬
bindung zu treten, um ein Neben- und Kegenein anderarbeiten von Selbstverwaltung und staat¬
lichen Stellen für die Zukunft zu vermeiden."

Der III. Fachausschuß beantragt:
„Der Prouinziallandtag wolle den Antrag zur Prüfung nnd Beschlußfassung dem Pro¬

vinzialausschuß überweisen, der dem nächsten Provinziallandtag berichten soll."
Hierzu stellt die K. P. D.-Frnktiou folgenden Abäuderungsantrag:
„Der Prouinziallandtag wolle den Antrag zur Prüfnng nnd Vorbereitung dem Pro¬

vinzialausschuß überweisen, der einen eventl. Entwurf dein nächsten Landtag vorzulegen hat."
Der Provinziallandtag beschließt nach dem Antrage des III. Fachausschusses.
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27. Der H aus h altsp I an üb er oie K o stcn der Fürsorgeerziehung Minder¬
jähriger und der Haushaltsplan über die Kosten der Piovinzial-Füi-
, orgeerziehnngsanstalten für das Rechnungsjahr 1924 weiden auf Antrag des i I . Fach¬
ausschusses unverändert angenommen.

28. Gewährung einer Beihilfe von je 10 000 GM. für das laufende
Jahr an das A u g u st i n u s st i f t und das Mütter- und Säuglingsheim des
Vergischcn Dialonissenmntterhauses in Elbcrfeld.

Der Abgeordnete l)i. Dichgans u. a. stellen folgenden Antrag (Drucksachen-Nr. 22):
„Nach der Aufhebung der Hebammenlehr anstatt in Köln, versorgt die Elbeifeldcr Heb»

ammenlehranstalt nunmehr die ganze Provinz.
Infolgedessen ist iu letzter Zeit ein starker Zustrom von unehelichen Schwangeren nach

Elberfeld erfolgt, und es werden dementsprechend an die in Elberfeld vorhandenen beiden Mütter¬
uno Säuglingsheime bedeuteud größere Anforderungen gestellt.

Wir stellen daher den Antrag, der Prouinziallandtag wolle beschließen,für das laufende
Jahr für das Augustinusstift und das Mütter- und Säuglingsheim des Belgischen Diatonisscn-
Muttcrhauses je 10 000 Mail als Beihilfe für die erhöhten Ausgaben zur Verfügung zu stellen."

Der II. und I. Fachausschuß beantragen:
„Der Provinziallanotag wolle den Antrag dem Prouinzialausschuß zur wohlwollenden

Prüfung überweisen."
Der Provinziallanotag beschließt in diesem Sinne.

29. Der Haushaltsplan und der N a ch t r a g s h a u s h a l t sp l a n über das
H e b a m in enw e s e n für das Rechnungsjahr 1924 soll nach dem Vorschlage des I I. Fachaus-
sckusses unverändert angenommen werden.

Die K. P. D.-Frattion stellt folgenden Abändcrungsantrag:
,,Im Haushaltsplan über das Hebammenwesen für das Rechnungsjahr 1924 sind unter

Titel VI, Nr. 2, für Säuglingsfürsorge 2000 Mark eingesetzt. Wir beantragen Erhöhung der
Summe auf 20 000 Mail.

Unter Titel IV, Nr. 3, Wäschestücke für Kinder mittelloser Mütter sind angesetzt für
«öln 400 Mail, für Elberfeld 300 Mail. Wir beantragen Erhöhung der Summe auf 5000 M."

Dieser Antrag wird vom Prouinziallandtag abgelehnt und der Haushaltsplan unver¬
ändert angenommen.

30. Der Haushaltsplan über dasBliuocnwesen für das Rechnungsjahr 1924,
sowie

31. der H aus h altsp I an üb er das T a u b st u m m e n w e s e n für das Rechnungsjahr 1924
werden unverändert nach dem Vorschlage des II. Fachausschusses angenommen.

32. Verbesserung der ma s ch i n e n t echni sch en , insbesondere der wärme-
wirtschaftlichen Anlagen in den P r o v i n z i a l an st a I t en.

Entsprechend dem Antrage des Provinzialausschusses und des III. Fachausschusses nimmt
der Prooinziallandtag von den bisher in verschiedenen Anstalten eingeleiteten wärmewirtschaft-
lichen Verbesserungen Kenntnis und genehmigt die Durchführung dieser Arbeiten nach Maßgabe
des dargelegten Bciupiogramms.

33. Auf Antrag des III. Fachausschusses wird der Haushaltsplan der Hochbau¬
abteilung für das Rechnungsjahr 1924 unverändert angenommen.

34. Zum Haushaltsplan des L a n d ci r m e n w e s e n s für das Rechnungsjahr 1924
stellt die Kommunistische Fraktion folgenden Abänderungsantrag:

,,Der Provinziallanotag wolle beschließen, die Summe für Aufwendungen für Landarme
von 800 029 NM. auf 3 200 000 GM. zu erhöhen."

Dieser Antrag wird vom Prooinziallandtag abgelehnt und der Haushaltsplan nach dem
Vorschlage des III. Fachansschusses unverändert angenommen.

35. Auf Antrag des III. Fachausschusses wird der Haushaltsplan der er weit er-
ten Armenpflege für das Rechnungsjahr 1924 unverändert angenommen.

36. Zum Haushaltsplan der Fürsorge für Hilfsbedürftige außer¬
halb der öffentlichen Armenpflege für °das Rechnungsjahr 1924 stellt' die Kommu¬
nistischeFraktion folgenden Abänderungsantrag:

„Der Provinziallanotag wolle beschließen,die Summe unter Ausgabe Titel I von 12 000
GM. auf 120 000 GM. und Titel 11 von 20 000 TM. auf 200 000 GM. zu erhöhen."
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Der Provinziallandtag lehnt den Abänderungsantrag ab und nimmt den .Haushalts¬
plan nach dem Vorschlage des lll. Fachausschusses unverändert an.

37. Die Haushaltspläne der P r o v i n z i a l - H e i l - und Pflegeanstalteu
für das Rechnungsjahr 1924 finoen nach dein Antrage des IN. Fachausschussesunveränderte An¬
nahme.

38. V e r k a u f des L a n d a r m e n h a u s e s z u T r i e r.
In Uebereinstimmung mit dem Provinzialausschuß und dem III. Fachausschuß beschließt

der Provinziallandtag:
1. „Der Provinzialausschuß wird ermächtigt, das Landarmenhaus in Trier zu einein ange¬

messenen Preise zu «erlaufen und die Zahlungsbedingungen festzuseizen.
2. Der Erlös ist zu weiteren Grundstücksanlaufen, zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

der Prouiuzialaustalten usw. zu verwenden."
Die nächste Sitzung wird auf Freitag vormittag 8,30 Uhr anberaumt.

»Schluß der Sitzung 5 Uhr 35 Minuten.)

Der Vorsitzende: Die Tchliftführer:
lu. Iarres. W.EIfes. v.Stedmann. I),-. Fischer,

Fünfte Bitzung
im Sitzungssaale des Stiindehnuscs in Düsseldorf,

Freitag, den 27. Inni l924.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 9 Uhr 20 Minuten.
Schriftführer sind die Abgeordneten !),-. Fischer und H a u cl.

(hegen st and der Tagesorduungi
1. E r w e r b s I o j e nf ü r s o r g e.

Auf Antrag des I. Fachausschusses (Dcucksachen-Nr. 40) beschließt der Provinziallandtag:
„Der Provinziallandtag hält die schleunige Bildung uou Gefahrengemeinschaften in der

Erwerbslosenfürsorge und deren Verwaltung durch Organe der Selbstverwaltung für erforderlich.
Unter allen Umständen ist dafür Sorge zu tragen, daß das jetzige Neben- und Durcheinander
arbeiten der Behörden aufhört, und die Durchführung sowie auch die Verwaltung und Ver¬
wendung der Gelder in eine Hand gelegt wird."

Damit erledigen sich die von der S. P. D.-Fraktion und der Zentrumsfrattiun gestellten
Anträge. (Vcrgl. Seite 11 der Protokolle und Seite 74 des stenographischen Berichts.)

Abgeordneter Freiherr von Loc (Zentrum) gibt folgende Erklärung ab:
„Die Fraktion des Zentrums und der Arbeitsgemeinschaft erkennt an, daß bezüglich der

Arlxitslosenfüisorge bei der Landwirtschaft eine besondere Lage vorliegt und daß zur Erzieluug
einer gerechten Regelung der Materie nur die tatsächliche Gefahrenlage in Rechnung gestellt werden
darf, und hält es für erforderlich, daß unter diesen Umständen eine vorherige Anhörung der Ver¬
treter des landwirtschaftlichen Berufsstandes zu erfolgen hat."

2. Bereit st eilung von Mitteln für den gemeinnützigen Kleinwoh¬
nung s b a u.

Zu dem Antrage der S. P. D.-Fraktion, welcher lautet <Drucksachen°Nr.39):
Die allgemeine Wohnungsnot, in der Rheinprouinz durch die Folgen der Besatzung wesent¬

lich verschärft, bedingt zu ihrer Beseitigung die Mithilfe aller öffentlichen Körperschaften, also
auch der Provinz. Aus diesem Grunde wird beantragt, der Provinziallandtag wolle wie folgt
beschließen:

„Die Provinz stellt für das Baujahr 1924 einen Betrag von 2 Millionen GM. zur
Förderung des gemeinnützigen Kleinwohnungsbaucs bereit. Aus diesem Betrage sind an die
gemeinnützigen Baugenossenschaften Darlehn, die zunächst als Zwischentredite Verwendung finden
sollen, auszuschütten. Nach Vollendung der Bauten werden diese Zwischentredite als Hypotheken
eingetragen. In jedem Falle jedoch müssen die Städte oder Gemeinden der Antragsteller die
Bürgschaften für diese Hypotheken übernehmen.
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Falls Anträge zur Errichtung von Eigenheimen aus diesen Mitteln gestellt weiden, ist zur
Bedingung zu macheu, daß ein Rück- und Wiederkaufsrecht zu Gunsten der die Erstellung der
Eigenheime ausführenden gemeinnützigen Baugenossenschaften und der bürgschaftleistenden Kom¬
munalverbände eingetragen wird/'
beschließt der Prouinziallandtag auf Vorschlag des I. Fachausschusses:

„Der Provinzialausschuß soll dafür eintreten, daß die Landesbank für das Baujahr
1924 einen Betrag von 2 Millionen GM. zur Forderung des gemeinnützigen Kleinwohnnngs-
baues bereitstellt. Aus diesem Betrage siud an die gemeinnützigen Baugenossenschaften Darkchn,
die zunächst als Zwischentredite Verwendung finden sollen, auszuschütten. Nach Vollendung der
Bauten weiden diese Zwischentredite als Hypotheken eingetragen. In jedem Falle jedoch müssen
die Städte oder Gemeinden der Antragsteller die Bürgschaften für diese Hypotheken über-
nehmeu.

Falls Anträge zur Errichtung von Eigenheimen aus diesen Mitteln gestellt weiden, ist zur
Bedingung zu machen, das; ein Rück- und Wiedertaufsrecht zu Gunsten der die Erstellung der
Eigenheime ausführenden gemeinnützigen Baugenossenschaften und der bürgschaftleistenden Kommu-
nlllverbünde eingetragen wird."

Zur unveränderten Annahme gelangen auf Vorschlag des lll. Fachausschusses:
3. der Haushaltsplan der Provinzial-Arbeitsanstalt Vrauweiler für

das Rechnuugsjahr 1924, sowie
4. der Haushaltsplan der Krüppelfür sorge für das Rechnungsjahr 1924.
5. Bei der Beratung des Haushaltsplans der H a u p tf ür s o rg e st e I l e der

Kriegsbeschädigten und Kriegs hinter bliebe neu für das Rechnungsjahr 1924
bringt die K. P. D.-Fraktion folgende Entschließung ein:

„Der Rheinische Provinziallanotag fordert die Neichsregierung auf, die von der Kom¬
munistischenFraktion des Reichstages eingereichte Novelle zum Neichsver,orgungsgesetz als Gesetz¬
entwurf dem Reichstage vorzulegen."

Diese Entschließung wird abgelehnt uud der Haushaltsplan auf Vorschlag des III. Fach¬
ausschussesunverändert angenommen.

6. D i e Petition des Bürgermeisters a. D. Kräh eck uud Genossen
vom 10. Januar 1923 um Aeuderung der Satzungen der Nuhegchaltslassen zwecks nachträg-
licher Anrechnung ehemaliger Privattätigkeit bei Behörden auf ihre peusionsfähige Dienstzeit
wird auf Antrag des Provinzialausschusses und des II. Fachausschusses abgelehnt.

?. Bestimmungen über die UnteistützuugdesGemeinde-uudKreis-
Wegebaues.

In Uebereinstimmung mit dem Prouinzialausschuß und dem I V. Fachausschuß beschließt
der Provinziallanotag:

„In dem § 3, Abs. 2, der Bestimmungen vom 2. Juni 1894 über die Unterstützung des
Gemeinde- und Kieiswegebaues weiden unter Abänderung des Beschlusses des 66 Provinzial-
landtages die Zahlen 500 000 Mark bzw. 250 000 Mark abgeändert in 3000 bzw. 1500 Mark"

8. Herstellung von Pflaster in Ortschaften.
Der Provinzialausschuß schlägt vor:
„Die Herstellung von Pflaster in Ortslagen mit starkem Automobilverkehr kcmu auf

Antrag der betr. Gemeinde auch danu ausgeführt werden, wenn die Herstellung im finanziellen
Interesse der Provinzialuerwaltung nicht gelegen ist, oder im Straßenbauplau der Proviuzial-
Verwaltung vorläufig nicht vorgesehen ist, vorausgesetzt, daß die betr. Gemeinden sich verpflichten:

1. ein Drittel der Herstellungskosten des Pflasters aus eigenen Mitteln zu übernehmen und
2. die von ihnen zu unterhaltenden Straßen entwäjserungsanlagen der veränderten Fahrbahn-

lage auf ihre Kosten anzupassen und die Straßenverwaltung allen Ansprüchen Dritter
gegenüber zu vertreten.

Zu dem uorangegebenen Zweckekann ein Betrag bis zu 300 000 Mark unter evtl Ueberschrei-
tung des Titels IV- des Haushaltsplanes verausgabt werden."

Der IV. Fachausschuß stimmt diesem Antrage zu, jedoch unter Löschung des Schlußsatzes
da der Betrag von 300 000 GM. in den Nachtragshaushaltsplan eingestellt worden ist '

Der Prouinziallandtag beschließt in diesem Sinne
9. Auf Antrag des I V. Fachausschusses <Druclsachen°Nr.33) beauftragt der Provinzialland-

tag, den Provmzmlausschuß. in der Erkenntnis, daß die Förderung des Kraftwacien-
Verkehrs durch Herstellung eines großzügigen Straßennetzes im Volkswirt-
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schaftlichen Interesse dringend geboten ist, in eine Prüfung einzutreten, ob das bestehende Pro-
vinzial-Straßennetz durch Uebernahme von weiteren Straßen mit starkem Durchgangsverkehr
ergänzt werden muß und dem nächsten Provinziallandtag einen entsprechenden Bericht zu erstatten
und gegebenenfalls eine dahingehende Vorlage zu machen.

Der Antrag der K. P. D.-Fialtion:
„Der Provinziallandtag beantragt, die Reichsregierung möge nmgehend dem Reichstage

eine Vorlage bezüglichAbänderung des Kraftfahrzcugsteuergesetzes unterbreiten, dahingehend, daß
die Steuererträgnisse dieses Gesetzes in Zukunft Mittel in solcher Höhe ergeben, welche die Instand¬
haltung der im Besitz der Länder, Prouinzen und kreise befindlichen Vertehrsstraßen restlos
ermöglichen,"
wird abgelehnt.

10. Der Antrag des IV. Fachausschusses auf schleunige Abänderung der Verord¬
nung über die Erhebung von Vorausleistungcu für die Weg «Unter¬
haltung vom 23. 11. 23 nach der Richtung hin, daß allgemein die wegeunterhaltungsvflich-
tigen Verbände mit der Erhebung der Vorausleistung beauftragt werden, wird angenommen.

11. Auf Antrag des IV. Fachausschusses (Druclsachcn-Rr. 34) wird der H a u s h a l t s p l a „
der Prouinzial-Etraßenuerwaltung, der Haushaltsplan über Unter¬
stützung zum Bau und Betrieb der Kleinbahnen und der Haushaltsplan
über U n t e r st ü tz u n g des G emein d e - u „ d Kreiswegeba ues für das Rechnungs¬
jahr 1924 unverändert angenommen, zugleich aber dem Provinzialausschuß anheimgegeben:

->) in dem Haushaltsplan der Prouinzial-Straßenverwaltung des nächsten Jahres wiederum
einen größeren Betrag, mindestens in der diesjährigen Höhe für die Umwandlung von
Haussierten Straßenstrecken in Kleinpflnsterung vorzusehen, da das Kleinpflaster als bis¬
her wirtschaftlichste Straßenbefestigung für den immer mehr zunehmenden Automobilver-
lehr sich bewährt hat, dabei aber auch eine stärkere Benutzung der Bankette durch land¬
wirtschaftliche Führen zu ermöglichen-

d) im nächsten Haushaltsplan über Unterstützung des Gemeinde- und Kreiswegebaues
die Mittel den Bedürfnissen entsprechend zu erhöhen.

12. Der Bericht des Prouinzialausschnsses über die Beteiligung des Rheinischen
Prouinzialverbandes an der errichteten Aktiengesellschaft „W e st e r -
w a l d b r ü ch e" in Bonn wird auf Vorschlag des IV. Fachausschusses durch Kenntnisnahme
für erledigt erklärt.

13. E r z i e I u n g eines größere!, Ob st eilösesausdenEtraßen bäumen.
Der Provinzialausschuß beantragt:
„Der Provinziallandtag nimmt von dem Bericht, betreffend die Erzielung eines größeren

Obsterlöses aus den Ttraßenbäumen Kenntnis und ist mit deu darin vorgeschlagenen Maß¬
nahmen einverstanden."

Der IV. Fachausschuß beantragt uuveräuderte Annahme.
Der V. Fachausschuß schließt sich diesem Antrage an mit folgendem Zusatz (Druclsachen-

Nr. 35):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen, den Herrn Oberpräsidenten der Nheinprouinz

zu ersuchen, eine Polizei-Veroronuug zu erlassen, welche den Verlauf gestohlenen Obstes vor
allem durch Kinder, insbesondere an Konservenfabriken und deren Aufkäufer, zu verhindern ge¬
eignet ist."

Der Provinziallandtag beschließt dementsprechend.
14. Hilfsaltion für die durch die Unwetterkatastrophe vom 8. Juni

1924 Geschädigten.
Der Provinzialausschuß schlägt folgenden Beschluß vor:
^Provinziallandtag erklärt sein Einverständnis dazu, daß der Prouinzialuerband sich an

einer staatlichen Hilfsattion für die durch das Pfiugstuuwetter am 8. Juni 1924 Geschädigten be¬
teiligt. Provinziallandtag stellt sofort eine Summe in gleicher Höhe, wie sie der Staat ge¬
währt, aus Provinzialmitteln zwecks Unterstütz nug derjenige,, kleinen Leute, die den notwendig¬
sten Lebensunterhalt nicht bestreiten können, zur Verfügung und ermächtigt im übrigen den Pro-
vinZialausschuß, zusammen mit der Staatsregierung eine Hilfsaktion durchzuführen, welche die
Geschädigten, sei es durch Gewährung von Krediten, sei es auf andere Weise in den Stand setzt,
ihre Wirtschaft weiter zu führen."
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In Verbindung hiermit stellt der Abgeordnete Graf Adel mann n. a den Antrag
<Drucksachen°Nr.36):

„Provinziallandtag wolle beschließen, daß die für die Unwetterkatastrophe vom 8. Juni
d. Is. beabsichtigte Beteiligung des Prouinzialuerbandes ausgedehnt werde auf die im Stadt-
und Landkreis Bonn durch das Unwetter vom 19. Mai d. Is. angerichteten Schäden, uud zwar
uach den für die erstere Hilfsaltion geltenden Grundsätzen. Die Schäden betragen nach einer gut¬
achtlichen Aeußerung des Generalsekretärs der Landwirtschaftslammer in Bonn rund 1 Million
Goldmark."

Auf Vorschlag des I. und V. Fachausschusseswird der Antrag des Prouinzialausschusses
unverändert angenommen und bezüglich des Antrages des Abgeordneten Graf Ad ei mann u. a.
der Prouinzialnusschuß ermächtigt, das Erforderliche wegen Beteiligung des Provinzialverbandes
an einer Hilfsaktion zu veranlassen.

15. Entsprechend dem Antrage des Prouinzialausschusses und des V. Fachausschusses erteilt
der Provinziallandtag dem vom Ausschuß am 7. Mai 1924 zwecks Entschädigung
der sogen. Dürener N i n d er I r an k h e i t beschlossenen Nachtrage zur Vieh-
seuchenentschä digungssatzuug für die Nheinvrovinz seine Genehmigung.

16. Der Provinziallandtag nimmt auf Antrag des V. Fachausschusses den Haushalts¬
plan, betreffend Viehseuchenentschädigungen für das Rechnungsjahr 1924,
unverändert an.

17. Auf Vorschlag des Provinzialausschusses und des l. und V. Fachausschusses bewilligt
der Provinziallandtag als weiteren Prouinzialzu schütz zu den Deich verlegungs-
arbeiten bei Vimmen eine Beihilfe in Höhe von 50 000 GM. unter der Voraussetzung,
daß der Staat für die Vollendung der Deichverlegung über die im Ertraordinarium des Staats¬
haushaltes vorgesehene Summe vvn 130 000 Mark hinaus im Bedarfsfälle ebenfalls noch
50 000 Mail zu Verfügung stellt.

18. Not I age der rheinischen W i nz e r s ch af t u n o d e r r h e i n i s ch e n L a n d
wirtschaf t.

Der Abgeordnete !),. Heß u. a. beantragen (Drucksachen-Rr. 37):
„Die Notlage der rheinischen Winzerschaft hat einen Höhepunkt erreicht, der zu den schwer¬

sten Befürchtungen veranlassen muß. Diese Nutlage ist zwar zum Teil eine Folge des allgemeinen
Darniederliegens der deutschen Wirtschaft und des Fehlens tragbarer Kredite. Sie geht aber
nicht zuletzt auf die ganz unverständliche zollpolitische Bevorzugung derjenigen Auslandsweine zu¬
rück, die über das besetzte Gebiet nach Deutschland kommen.

Der 68. Rheinische Provinziallandtag richtet an die preußische Ttaatsiegierung das drin¬
gende Ersuchen, sowohl selbst dafür zu sorgen, wie auch bei der Reichsregierung dafür einzutreten,
daß der rheinischen Winzerschaft als einer der ältesten, ausgedehntesten und wichtigsten rheini¬
schen Erwerbsgruppen jede Hilfe in ihrer gefährlichen Rotlage schleunigst zuteil wird."

Der Abgeordnete von Stedman u. a. beantragen <Drucksnchen-Rr.37):
„Der rheinische Weinban Klein- wie Großbetriebe droht den wirtschaftlichen nnd

politischen Verhältnissen zu erliegen.
Die Erträgnisse einiger guter Jahre sind in der Inflationszeit verschwunden. Das Jahr

1923 war ein Fehljahr, das nicht einmal die Produktionskosten deckte, ja sogar zu stellenweise»!
Verzicht auf das Lesen der Trauben führte. Die Kauflraft des Konsumenten ist soweit gesun
len, daß die Weinpreise einen für unmöglich gehaltenen Sturz erfahren haben. Kredite sind
incht zu erhalten. Die Betriebsmittel für die Fortführung der Wirtschaft fehlen, wodurch ein
Ueberhllnonchmen der Rebschädlinge und weiterer Rückgang der Erzeugung zu erwarten steht

Der Rheinische Provinziallandtag erwartet von der Reichs- und Ttaatsiegierung. daß mr
Behebung dieser Notstände aus den Mitteln der Nentenbant Beträge für den Weinbau in Form
langfristiger Darlehen, analog zu den Aufwendungen zur Behebung der Auswinterunnsschäden
welche in erster Linie dem Osten zu Gute gekommen sind, flüssig gemacht weiden.

^„ ^>„>>,u)r„ ^u^nuuu unlluuuul, uuu rur o,e>e Äueme man emmal der im Zolltarif
chene Mindestzoll gezahlt und dadurch der hemmungslose Preisdruck weiter gefördert wird
Unser verarmtes Volt muß auf jede unnötige, nicht lebenswichtige Einfuhr verzichten'

um nicht für diese Einfuhr Devisen ausführen zu müssen und Hand in Hand damit die eiaene
Erzeugung zu schädigen." "
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Der Abgeordnete Freiherr von Loö u. a. beantragen (Drucksachen-Nr. 37):
„Dieselben Gründe, welche durch den Antrag Heß und Genossen und den Antrag von

Stedman und Genossenfür die Notlage des Weinbaues und des Winzerstandes geltend gemacht
wurden sind, gelten in den wesentlichstenPunkten auch für die Landwirtschaft in, allgemeinen und
besonders für die mittleren und kleinen Betriebe, sowie die Landwirtschaft in den gebirgigen Teilen
der Rheinpruuinz. Die Wirtschaftslage der Landwirtschaft ist durch die Senkung der Preise für
die Hauptprodutte wesentlich unter den Friedenspreis und die Steigerung der Preise aller Be¬
darfsartikel über den Friedenspreis zu einer völlig passiven geworden. Die Zollgrenze gegen das
übrige Deutschland, sowie die Oeffnung der West grenze sind wesentliche Ursachen der geschaffenen
Lage. Letztere wird zudem verschärft durch den unerträglichen Steuerdruck, der über die Lei¬
stungsfähigkeit der Wirtschaft geht. Der Prouinziallandtng lenkt die Aufmerksamkeit der Staats-
und Reichsregierung auf diese zum wirtschaftlichen Zusammenbrnch der Landwirtschaft führende
Lage und bittet schleimige Abhilfsmaßnahnren zu ergreifen."

Der V. Fachausschuß beschließt:
,,Der V. Fachausschuß stellt sich auf den Boden der von den Abgeordneten Frhr u. Loe und

Genossen, Heß und Genossen, u. Stedman und Genossen überreichten Anträge und bittet
den Provinziallandtag, das Gleiche zu tun. Die Anträge sollen den Behörden als Material über¬
wiesen werden. Ferner schlägt der V. Fachausschuß folgende» Antrag zur Annahme vor:

Der V. Fachausschuß bittet den Provinziallandtag zu beschließen, Staats- und Reichs¬
regierung zu ersuchen, zur Abhilfe der Notstände im Weinbau Mittel der RentenbanI für den
Weinbau in Form langfristiger Darlehen zur Fortführung der Wirtschaft, insbesondere zur Be¬
kämpfung der Rebschädlinge flüssig zu machen."

Der Provinziallandtag boschließt dementsprechend.
19. Unverändert angenommen werden auf Vorschlag des V. Fachausschusses

der Haushaltsplan der I a n d w i r t s ch af t I i ch en A n g e I e g en h e i t e n für
das Rechnungsjahr 1924,

20. der Haushaltsplan des R i t t e r g u t es D es dorf für das Rechnuugsjahr 1924,
sowie

21. der Haushaltsplan der P r o v i n z i a I- L e h r a n st a I t en für Weinbau,
O b st b a u und Landwirtschaft in T r ie r, Krenznnch und Ahrweiler, sowie
der landwirtschaftlichen Schule iu K r e u z n a ch für das Rechnungsjahr 1924.

22. Auf Antrag des I. Fachausschusses gelangt der Haushaltsplan „Außerordent¬
licher Haushalt", für das Rechnungsjahr 1924,

23. der Haushaltsplan „Verschiedene s", sowie
24. der Haushaltsplan über Steuern nnd Ueb erwei sun gen aus Reichs«

und Staatsmitteln für das Rechnungsjahr 1924 zur unveränderten Annahme.
25. Der Abgeordnete Dr. Hagen u. a, beantragen die Beschlußfassung über die

nach stehende Entschließung i,Diuctsacheu-Nr. 38) i
„1. Der Provinziallandtag hat mit Vefriediguug von der diesjährigen Sonderzuweisung

an Kraftfahizeugsteuer für die besetzten westlichen Provinzen Kenntnis genommen. Der Provin¬
ziallandtag gibt aber gleichzeitig der bestimmten Erwartung Ausdruck, daß auf diese provisorische
Regelung nunmehr ab 1. April 1925 eine endgültige Regelung folgt, die gegenüber dem Jahre
1924 unter keinen Umständen eine Verminderung des in diesem Jahre unter Einrechnung der
Eonderzuweisung der Rheinprovinz zugeflossenen prozentualen Anteils an 'dem Nesamtauf-
kommen der Kraftfahrzeugsteuer iu Preußen ergeben darf. Daneben ist der Nheinprouinz, so¬
lange die besonderen Schäden infolge der Besatzung fortdauern, eine besondere, in etwa diese
Schäden ersetzende Summe, zuzuwenden.

2. Provinziallandtag erhebt Einspruch gegeu die plötzlich im Laufe des Rechnungsjahres
erfolgte erneute Herabsetzung des Anteils der Gemeinden und Eemeindeverbcinde an den
Reichssteuerüberweisungen sowie gegen die Kürzung der Prouinzialdotationen. Der Provinzial¬
landtag wendet sich scharf dagegen, daß der Staat sich so auf Kosten der Kommunen und Kommu-
naluerbände einen Teil der Mittel für die Erhöhung der Besoldung seiner Beamten beschafft
und die Kommunen und Kommunalverbände als Ersatz für die Einnahmcausfälle auf ein vielleicht
höheres Neichssteuerauftummen vertröstet zu einer Zeit, in der diesen die gleichen Mehrbe¬
lastungen wie dein Staate obliegen und in der gleichzeitig die wirtschaftliche Lage eher ein
Zurückgehen der Steuereingänge als eine Steigerung erwarten läßt."
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Abgeordneter Eberle beantragt Ablehnung des zweiten Teiles dieser Entschließung,
während Abgeordneter Haas dem ersten Tatze von Nr. 2 noch zustimmen will.

Auf Antrag des l. Fachausschusses wird die in Vorschlag gebrachte Entschließung ange¬
nommen, die entgegenstehenden Antrage abgelehnt.

26. Auf Antrag des I. Fachausschusses wird der Haupt Haushaltsplan der Pro-
uinzialveiwaltung für das Rechnungsjahr 1924 uud Vorbei icht hierzu, sowie
derBerichtundAntragdesProvinzialausschusses, betreffend einen Nach¬
trag zum Haushaltsplan der Provinzial Verwaltung für das Rechnungsjahr 1924,
unverändert angenommen.

27. Erlaß einer Amnestie für alle politischen Gefangenen.
Der Antrag der Fraktion der Kommunistischen Partei lautet: ,,Der Provinziallandtag

wolle beschließen, die Reichsregierung zu ersucheu, unverzüglich gesetzgeberische Schritte zum Er¬
laß einer Amnestie für alle politischen Gefangenen zu unternehmen.

Weiterhin richtet der Rheinische Provinziallandtag die Forderung an die Interalliierte
Rheinlandtommission, bei ihren Regierungen für Freilassung bzw. Rückkehr aller während der
Besetzung verurteilten bzw. ausgewieseneu Personen zu wirken."

Hierzu beantragt die S. P. D.-Fraktion als Absatz 2 folgendes einzuschalten:
„Ferner wird die Reichsregierung ersucht, sich unverzüglich mit der Eowjetregieruug wegen

Amnestie aller politisch Verbannten, Eingesperrten und Verurteilten in Verbindung Zu setzen."
Abgeordneter Knab bringt folgende Entschließung ein:
„Die Neichsregierung wolle an die englische Arbeiterregierung die Forderung stellen, alle

politischen Gefangenen in England und in den englischen Kolonien auf freien Fuß zu setzen."
Der Provinziallandtag nimmt den Antrag der Kommunistischen Partei, soweit er sich

auf die Freilassung bzw. Rückkehraller während der Besetzung verurteilten bzw. ausgewiesenen
Personen bezieht, (zweiter Absatz des Antrages) und den Zusatzautrag der S. P.D.-Frattio»
unter Ablehnung aller weiteren Anträge an.

28. Entschließung des Rheinischen Prouinziallandtages zur Nutlage
der R h e i n p r o v i n z.

Zuvor gibt die Kommunistische Fraktion eine Erklärung ab, in der sie sich gegen die Durch¬
führung des Sachverständigen-Gutachtens cmsspricht. (Vergl. stenogr. Bericht.)

Die vom Abgeordneten Loenartz im Namen der Fraktionen des Zentrums, der Arbeits¬
gemeinschaft und der Sozialdemotratie zur Notlage der Rheinvrouinz eingebrachte Entschließung
wird angenommen. (Vergl. stenogr. Bericht.)

Der Vorsitzende richtet sodann eine Ansprache an den Provinziallandtag (uergl. stenuqr
Bericht).

Der Abgeordnete Dr. Hagen spricht den, Vorsitzenden den Dank des Hauses für die
unisichtige Leitung der Geschäfte aus.

Der Vorsitzende dankt und macht dem Stellvertreter des Staatskommissars, Oberre-
gierungsrat von Sybel, die Mitteilung, daß der 68. Rheiuische Provinziallandtag seine Ar¬
beiten erledigt habe.

Der Vertreter des Staatskommissars schließt den Provinziallandtag mit einer Ansprache
(vergl. stenogr. Bericht).

(Schluß der Sitzung 2 Uhr 10 Minuten.)

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
^- Zaires. Dr. Fischer. A. Hauck.
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der Ausschüsse des 68. Rheinischen Provinziallandtagi

I. Fachausschuß:
Vorsitzender: Hagen, stellv. Vorsitzender:Falk, Schriftführer: Hoff, stellv. Schrift¬

führer: Maus, Mitglieder: Andres (Nutleuthof), Dr. Dichgans, Eberle, Dr. Hart-
mann, Huffmnnn, Frhr. von Loi.>, Lüchem, Dr. Saaßen, Schäfer, Simon,
Dr. Wesenfeld.

II. Fachausschuß:
Vorsitzender:Dr. K a i s e r , stellv. Vorsitzender:Neese, Schriftführer: Frau Schuma¬

cher - K öht, stellv. Schriftführer: «> r o o t e n s , Mitglieder: Frau Becker, Frau B I um -
berg, Daams, Frau Dieckerhoff, Dr. Fischer, Iansen (Lammeisdorf), Küp¬
pers, Fräulein Otto, Frau Appel, Dr. Schumacher, Tteinmener.

III. Fachausschuß:
Vorsitzender: u. Itter, stellv. Vorsitzender: Funk, Schriftführer: Fräul. Dahin,

stellv. Schriftführer: Brauer, Mitglieder: Bausch, Bierwirth, Deppe, Vielen,
Frl. Noseiuinlel, tti r e u e n, Dr. Krebs, Kühnen, Mi lau, Orlupp, Rath.

IV. Fachausschuß:
Vorsitzender: Mehne, stellv. Vorsitzender: Viel hab er, Schriftführer: Freiherr u.

Ealis-Soglio, stellv. Schriftführer: Dr. K r a n tz (Bonn), Mitglieder: Dr. Graf Adel-
Mann von Ade I mannsfe I den, Vetz ho l d, u. V r u ch h au s en, Effe rt, H a n t e n,
Dr. Iansen (Leverkusen),Krawink et, Lenze, Marr, Ring, Weber (Aachen).

V. Fachausschuß:
Vorsitzender:u. Stedman, stellv. Vorsitzender: Krapoll, Schriftführer: Albers,

stellv. Schriftführer: Viesgen, Mitglieder: Vam berger, Vergweiler, Fettweitz,
Fren I en, Pfaff, Neinirkens, G e s s i n g er, S ch l i e p e r, S ch r o e r (Hochhalen),
Dr. S ch ü ler , Graf W e st e r h o l t.

Geschäftsordnungsausschuß:
Vorsitzender: Eberle, stellv. Vorsitzender: Adams, Schriftführer: Hauck, stelln.

Schriftführer: Elf es, Mitglieder: Dr. Graf Adel mann von A d e lmannsfelden,
Vauknecht, Esser (Oberhausen), Falk, Grootens, Dr. Hart mann, Heusei,
Dr. Kaiser, Maus, Dr. Sa aßen, Vielhaber.
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